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LIEBE VEREINE DER GEMEINDE UNSTRUTTAL,
LIEBE MITBÜRGER UND NARREN,

GERN LADEN WIR EUCH ZU UNSEREM FASCHINGS-UMZUG IN AMMERN EIN.
GEMEINSAM MIT DEM SPIELMANNSZUG SACHSENSIEDLUNG  
WERDEN WIR DAS DORF ZUR FASCHINGS-BÜHNE MACHEN.

SAMSTAG / 26.02.2022 - ANMELDUNG AB 14:00 UHR - START UMZUG 14:30 UHR

DIE TEILNAHME IST NUR MIT EINER ANMELDUNG BEIM ACC E.V.  
GESTATTET UND UNTER EINHALTUNG DER 3G-REGEL!

WIR PLANEN ALLES UNTER DEN AKTUELLEN BESTIMMUNGEN -  
UNTER VORBEHALT! BITTE HABEN SIE VERSTÄNDNIS,  

DASS WIR NICHT AN DEN HAUSTÜREN HALTEN KÖNNEN.

BLEIBEN SIE GESUND!
AMMERN HELAU
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nicht zur Anwendung kommen soll und stattdessen die gemäß 
der Hauptsatzung der aufgelösten Gemeinde Menteroda beste-
henden Ortsteile mit Ortsteilverfassung Kleinkeula, Menteroda, 
Sollstedt und Urbach einschließlich ihrer Ortsteilorgane in die 
Gemeinde Unstruttal übergeleitet werden sollen.
Kein Mitglied des Gemeinderats war aufgrund von § 38 Abs. 1 
ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .......... 17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen: ...........................................................................  -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-142-2022
Beschluss über die Eingliederung des Ortsteils Zaunröden 
der Gemeinde Dünwald zum 01.01.2023 in die Gemeinde Un-
struttal
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt die Ein-
gliederung des Ortsteils Zaunröden der Gemeinde Dünwald in 
die Gemeinde Unstruttal zum 01.01.2023.
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt, dass 
der gemäß der Hauptsatzung der aufgelösten Gemeinde Dün-
wald bestehende Ortsteil mit Ortsteilverfassung Zaunröden 
einschließlich seiner Ortsteilorgane in die Gemeinde Unstruttal 
übergeleitet werden soll.
Kein Mitglied des Gemeinderats war aufgrund von § 38 Abs. 1 
ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlos-
sen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .......... 17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen: ...........................................................................  -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-143-2022
Beschluss über die Eingliederung der Ortsteile Dörna und 
Lengefeld der Gemeinde Anrode zum 01.01.2023 in die Ge-
meinde Unstruttal
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt die Ein-
gliederung der Ortsteile Dörna und Lengefeld der Gemeinde An-
rode in die Gemeinde Unstruttal zum 01.01.2023.
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt, dass die 
gemäß der Hauptsatzung der aufgelösten Gemeinde Anrode be-
stehenden Ortsteile mit Ortsteilverfassung Dörna und Lengefeld 
einschließlich ihrer Ortsteilorgane in die Gemeinde Unstruttal 
übergeleitet werden sollen.
Kein Mitglied des Gemeinderats war aufgrund von § 38 Abs. 1 
ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlos-
sen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-144-2022
Beschluss und Abschluss des Eingliederungsvertrages mit 
der Gemeinde Menteroda
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt den vor-
liegenden Eingliederungsvertrag mit der Gemeinde Menteroda 
und ermächtigt den Bürgermeister mit dem Abschluss dieses 
Vertrages.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung von Beschlüssen
Die nachstehend aufgeführten Beschlüsse wurden im öf-
fentlichen Teil der 10. Gemeinderatssitzung des Gemein-
derates der Gemeinde Unstruttal, die am 17.01.2022 im OT 
Ammern stattfand, gefasst:

Beschluss-Nr.: 10-138-2022
Bestätigung der Tagesordnung
Die Mitglieder des Gemeinderates bestätigen die vorgelegte Ta-
gesordnung für die
10. Sitzung des Gemeinderates am 17.01.2022.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-139-2022
Bestätigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
9. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Unstruttal vom 
20.12.2021
Der Gemeinderat bestätigt die Rechtmäßigkeit der Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der 9. Sitzung des Gemeinderates vom 
20.12.2021.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................13
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  .......................................................................2

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-140-2022
Vorlage Vergleichende Prüfung „Vertragsmanagement in 
Thüringer Kommunen am Beispiel von Architekten-, Ingeni-
eur-, Wartungs- und Serviceverträgen für Liegenschaften“
Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht zur überörtlichen 
vergleichenden Prüfung Vergleichende Prüfung „Vertragsma-
nagement in Thüringer Kommunen am Beispiel von Architekten-, 
Ingenieur-, Wartungs- und Serviceverträgen für Liegenschaften“ 
zur Kenntnis.
Bemerkung:
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 ThürPrBG ist der Prüfbericht der kom-
munalen Vertretung bekannt zu geben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen: ...........................................................................  -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-141-2022
Beschluss über die Eingliederung der Gemeinde Menteroda 
zum 01.01.2023 in die Gemeinde Unstruttal
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt die Ein-
gliederung der Gemeinde Menteroda in die Gemeinde Unstruttal 
zum 01.01.2023.
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt, dass § 
45 Abs. 8 ThürKO mit Wirksamwerden der Bestandsänderung 



Amtsblatt der Gemeinde Unstruttal - 3 - Nr. 2/2022

und im
Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 946.000 €

§ 2
Die Gemeinde stellt den Ortsteilen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
finanzielle Mittel im angemessenen Umfang zur Verfügung. Nach 
§ 45 Abs. 6 ThürKO wird den Ortsteilen nachfolgendes Budget 
zur Verfügung gestellt.

Ortsteil Ammern 3.765 €
Ortsteil Dachrieden 852 €
Ortsteil Eigenrode 762 €
Ortsteil Horsmar 1.518 €
Ortsteil Kaisershagen 1.140 €
Ortsteil Reiser 1.158 €

§ 3
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
 

300 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 6
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € fest-
gesetzt.

§ 7
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 2022-01-01 in Kraft.

Unstruttal, 18.01.2022
Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Ausfertigung der Satzung 2021
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal für 2022 wurde 
am 18.01.2022 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landrat-
samtes des Unstrut-Hainich-Kreises geprüft und befürwortet und 
mit der Eingangsbestätigung hiermit gemäß § 21 (3) ThürKO öf-
fentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan liegt vom 21.02.2022 - 04.03.2022 in der Ver-
waltung der Gemeinde Unstruttal, Herrenstr. 43, 99974 Unstrut-
tal OT Ammern öffentlich aus und wird bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gehalten. Die Einsichtnahme kann zu den bekannten 
Öffnungszeiten der Gemeinde Unstruttal erfolgen.

Unstruttal, 18.02.2022
Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 10-149-2022
Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Unstruttal für 
das Jahr 2022
Der Gemeinderat beschließt den Finanz- und Investitionsplan 
2022 auf der Grundlage des § 62 ThürKO sowie des § 24 Thür-
GemHV in der vorliegenden Form.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen: ............................................................................. 15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-145-2022
Beschluss und Abschluss des Eingliederungsvertrages mit 
der Gemeinde Dünwald
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt den vorlie-
genden Eingliederungsvertrag mit der Gemeinde Dünwald und er-
mächtigt den Bürgermeister mit dem Abschluss dieses Vertrages.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-146-2022
Beschluss und Abschluss des Eingliederungsvertrages mit 
der Gemeinde Anrode
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt den vorlie-
genden Eingliederungsvertrag mit der Gemeinde Anrode und er-
mächtigt den Bürgermeister mit dem Abschluss dieses Vertrages.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen: ...........................................................................  -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-147-2022
Ermächtigungsbeschluss zu Verhandlungen von Vermögen-
sauseinandersetzungsvereinbarungen
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal ermächtigt den Bürger-
meister, die notwendigen Verhandlungen zu Vermögensauseinan-
dersetzungen mit den erforderlichen Verhandlungen durchzuführen.
Vermögensauseinandersetzungsvertrag 1:
Unstruttal, Dingelstädt, Mühlhausen / - Dörna, Lengefeld
Vermögensauseinandersetzungsvertrag 2:
Unstruttal, Dingelstädt / - Zaunröden
Derzeit sind Rechtsfragen noch zu klären und die technische 
Umsetzung in Abstimmung zu bringen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-148-2022
Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal für das Jahr 2022
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der §§ 55, 57 
ThürKO und des § 19 (1) ThürKO sowie des § 1 ff. ThürGemHV 
die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2022.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Haushaltssatzung der Gemeinde Unstruttal 
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des §§ 57 ff der ThürKO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), 
erlässt die Gemeinde Unstruttal folgende Haushaltssatzung 
samt ihren Anlagen:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.707.200 €
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Beschluss-Nr.: 10-154-2022
Ermächtigungsbeschluss zum Leasen eines Behördenfahrzeu-
ges für die Gemeinde
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt, den Bürger-
meister zu ermächtigen, ein Behördenfahrzeug für die Gemeinde-
verwaltung Unstruttal zum Zwecke der Nutzung für gemeindliche 
Dienstfahrten, im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung gestellten 
Mittel, zu leasen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  .............. 17
Davon anwesend:  ........................................................................ 15
Ja-Stimmen:  ................................................................................. 15
Nein-Stimmen: ................................................................................  -
Stimmenthaltung:  ............................................................................ -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-155-2022
Private Nutzung des Behördenfahrzeuges durch den Bürger-
meister
Der Gemeinderat beschließt, dem Bürgermeister der Gemeinde 
Unstruttal das Behördenfahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfü-
gung zu stellen. Für die private Nutzung wird ein marktübliches Ent-
gelt entsprechend des für das Fahrzeug tatsächlich entstandenen 
Aufwandes erhoben.
Im Übrigen gilt das Thüringer Reisekostengesetz (ThürRKG) in der 
jeweils gültigen Fassung.
Begründung
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es erforderlich, bei der Nut-
zung des Behördenfahrzeuges zwischen dienstlicher und privater 
Nutzung zu unterscheiden.
Bezüglich der Laufleistung wird von einer untergeordneten Privat-
nutzung des Dienstfahrzeuges ausgegangen.
Die durch die private Nutzung des Fahrzeuges entstehenden Kos-
ten, sind der Gemeinde durch den Nutzer zu erstatten. Zu diesem 
Zweck wird ein Fahrtenbuch geführt, welches regelmäßig bei der 
Gemeindeverwaltung abgerechnet wird.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: ..............  17
Davon anwesend:  ........................................................................ 15
Ja-Stimmen:  ................................................................................. 15
Nein-Stimmen:  ................................................................................ -
Stimmenthaltung:  ............................................................................ -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-156-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Arbeiten zur Neuge-
staltung in der kommunalen Einrichtung Ärztehaus, Thüringer 
Straße 58, Mühlhausen
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, 
die Vergabe der Arbeiten zur Neugestaltung des Eingangsberei-
ches zur Arztpraxis Dr. Haubach, nach Auswertung der Ausschrei-
bungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt eingestellten 
Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  .............. 17
Davon anwesend:  ........................................................................ 15
Ja-Stimmen:  ................................................................................. 15
Nein-Stimmen:  ................................................................................ -
Stimmenthaltung:  ............................................................................ -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-157-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Tischlerarbeiten zur 
Lieferung und Montage der Eingangs- und Fluchttüren in der 
Kindertagesstätte „Unstrutspatzen“ im Ortsteil Horsmar
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, die 
Vergabe der Tischlerarbeiten zur Lieferung und Montage der Ein-
gangstür und Notausgangstür im Erdgeschoss der Kindertagesstätte 
„Unstrutspatzen“ Horsmar, nach Prüfung und Auswertung der Aus-
schreibungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt eingestellten 
Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  .............. 17
Davon anwesend:  ........................................................................ 15
Ja-Stimmen:  ................................................................................. 15
Nein-Stimmen: ................................................................................  -
Stimmenthaltung:  ............................................................................ -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-150-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Beantragung von Fördermitteln
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, 
mögliche Fördermittel für geplante Projekte und Investitionen im 
Haushaltsjahr 2022 zu beantragen.
Begründung:
Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen sollen, soweit 
die Möglichkeit besteht, mit entsprechenden Fördermitteln um-
gesetzt werden. Dies gilt für den Förderzeitraum 01.01.2022 bis 
31.12.2022. Vor der Beantragung der Fördermittel ist eine pro-
jektorientierte Prüfung vorzunehmen. Bei den zu beantragenden 
Förderungen handelt es sich ausschließlich um Zuschüsse, nicht 
um Kredite.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-151-2022
Vergabevorschlag für die Lieferung eines Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug 10 für die Freiwillige Feuerwehr Un-
struttal OT Ammern (Los 1 Fahrgestell)
Der Gemeinderat beschließt, nach der Vergabeverordnung 
(VgV), die Vergabe zur Lieferung eins Fahrgestells (Los 1) in 
Höhe von

110.670,00 €
an die Firma MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Vertriebs-
büro Chemnitz, Büro Erfurt Schmalwasserweg 2, 99091 Erfurt 
zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen: ............................................................................. 15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-152-2022
Vergabevorschlag für die Lieferung eines Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug 10 für die Freiwillige Feuerwehr Un-
struttal OT Ammern (Los 2 Aufbau)
Der Gemeinderat beschließt, nach der Vergabeverordnung 
(VgV), die Vergabe zur Lieferung des Aufbaus (Los 2) in Höhe 
von

227.873,60 €
an die Firma Albert Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Straße 1, 
89537 Giengen/Brenz zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-153-2022
Vergabevorschlag für die Lieferung eines Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug 10 für die Freiwillige Feuerwehr Un-
struttal OT Ammern (Los 3 Beladung)
Der Gemeinderat beschließt, nach der Vergabeverordnung 
(VgV), die Vergabe zur Lieferung der Beladung (Los 3) in Höhe 
von

22.008,92 €
an die Firma Albert Ziegler GmbH, Albert-Ziegler-Straße 1, 
89537 Giengen/Brenz zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen: ............................................................................. 15
Nein-Stimmen: ...........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-163-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Bau- und Liefer-
leistungen des Mehrgenerationenspielplatzes in Ammern
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächti-
gen, die Vergabe der Bau- und Lieferleistungen für den Mehr-
generationenspielplatz Ammern nach Prüfung und Auswertung 
der Ausschreibungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt 
eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-164-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Bau- und Liefer-
leistungen zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung in 
Unstruttal
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermäch-
tigen, die Vergabe der Bau- und Lieferleistungen zur Moderni-
sierung der Straßenbeleuchtung in Unstruttal nach Prüfung und 
Auswertung der Ausschreibungsunterlagen, unter Einhaltung der 
im Haushalt eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .......... 17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen: ............................................................................. 15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Festsetzung der Grundsteuer 2022

Wichtige Information

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal hat in seiner Sit-
zung am 17. Januar 2022 die Hebesätze für nachstehende 
Grundsteuern wie folgt festgesetzt:
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
 

300 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.
Gegenüber dem Kalenderjahr 2021 ist damit eine geringfügige 
Änderung eingetreten, so dass ein neuer Grundsteuerbe-
scheid für das Kalenderjahr 2022 erlassen wird.
Die Grundsteuer wird mit den Beträgen, die in den Abgabe-
bescheiden festgesetzt sind, fällig. Diese sind auf das Konto 
der Gemeinde Unstruttal fristgerecht zu überweisen. Soweit 
der Gemeinde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, 
werden die fälligen Abgaben durch die Gemeinde entspre-
chend eingezogen.
Die Steuerzahler, die einen Dauerauftrag erteilt haben, möch-
ten wir bitten nach Eingang des Bescheides die Änderung bei 
ihrer Bank zu veranlassen oder der Gemeinde Unstruttal ein 
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Bereits geleistete Zah-
lungen werden auf den Jahressteuerbetrag angerechnet.

2. Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt auch für die 
Bemessung der Grundsteuer nach der Ersatzbemessungs-
grundlage gemäß § 42 GrStG. Für solche Grundstücke ist 
die Steueranmeldung für jedes Kalenderjahr bis zum 1. Fäl-
ligkeitstag (15. Februar eines jeden Jahres) der Grundsteuer 
abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG).

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 10-158-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Erneuerung der Beleuchtung 
im Dorfgemeinschaftshaus Dachrieden
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächti-
gen, die Vergabe der Erneuerung der Beleuchtung im Dorfge-
meinschaftshaus Dachrieden nach Prüfung und Auswertung der 
Ausschreibungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt 
eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-159-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Erneuerung der Beleuchtung 
im Dorfgemeinschaftshaus Horsmar
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächti-
gen, die Vergabe der Erneuerung der Beleuchtung im Dorfge-
meinschaftshaus Horsmar nach Prüfung und Auswertung der 
Ausschreibungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt 
eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-160-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Umgestaltungs-
arbeiten der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus Ei-
genrode
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächti-
gen, die Vergabe der Umgestaltung der Toilettenanlage im Dorf-
gemeinschaftshaus Eigenrode nach Prüfung und Auswertung 
der Ausschreibungsunterlagen, unter Einhaltung der im Haushalt 
eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ..........17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung: .......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-161-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Fliesenarbeiten 
im Kulturhaus Ammern Bauernstube und Gaststube
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermäch-
tigen, die Vergabe der Fliesenarbeiten im Kulturhaus Ammern 
nach Prüfung und Auswertung der Ausschreibungsunterlagen, 
unter Einhaltung der im Haushalt eingestellten Mittel, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .......... 17
Davon anwesend:  ....................................................................15
Ja-Stimmen:  .............................................................................15
Nein-Stimmen:  ........................................................................... -
Stimmenthaltung:  ....................................................................... -

Hartung
Bürgermeister  (Siegel)

Beschluss-Nr.: 10-162-2022
Ermächtigungsbeschluss zur Vergabe der Umbauarbeiten 
für die Erweiterung mit behindertengerechtem Zugang zur 
Gemeindeverwaltung Unstruttal
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, 
die Vergabe der Umbauarbeiten für die Erweiterung mit behin-
dertengerechtem Zugang zur Gemeindeverwaltung Unstruttal, 
nach Auswertung der Ausschreibungsunterlagen, unter Einhal-
tung der im Haushalt eingestellten Mittel, an den wirtschaftlichs-
ten Bieter zu vergeben.
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Gute Nachrichten für die Waldbesitzer und 
die Region Revier Anrode - neuer Revierleiter

Das Thüringer Forstamt Hainich-Werratal teilt mit, dass seit Ja-
nuar diesen Jahres die Revierleiterstelle des Forstreviers Anrode 
mit Herrn Stephan Lier neu besetzt wurde.
Herr Lier ist von Beruf Forstingenieur und war seit seinem Studie-
nende in Nordrhein-Westfalen in einem Forstrevier im Sauerland 
als Revierleiter tätig. Nun zog es ihn wieder in die Heimat. Herr Lier 
stammt aus der Region – Eigenrode und kennt die Wälder noch.

Sie erreichen Herrn Lier unter der folgenden Telefonnummer

Kontaktdaten zum Revierleiter
Stephan Lier
Revierleiter/in Rev. Anrode (11)
+49 172 3480191

Dienstsitz/ Sprechzimmer-Zeiten
99976 Eigenrode; zunächst auf dem Gelände der Eigenrode Ag-
rar KG; Sprechzeiten erfolgen nach Absprache, später dann in 
der Thomas Müntzer Straße 33, 99976 Eigenrode

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des 
Thüringer Forstamtes Hainich-Werratal, dazu den QR-Code ein-
scannen und dem Link folgen.

Forstamt Hainich-Werratal
Bahnhofstraße 76
99831 Creuzburg
Telefon: 036926 7100-0
E-Mail:
forstamt.hainich-werratal@forst.thueringen.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag:  8.00 - 16.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr
(Wegen der Corona-Krise ist derzeit der Kontakt mit den Mitar-
beitern vom Forstamt nur telefonisch oder per E-Mail möglich!)

Formulare

wie
- SEPA-Lastschriftmandat

(Einzugsermächtigung)
- Hundesteueran- / -abmeldung
- Anmeldung nach § 42 GrStG

(Ersatzbemessung für Grundsteuer)

Alle Formulare erhalten Sie zu den bekannten Öffnungszei-
ten in der Kasse/Kämmerei der Gemeindeverwaltung Un-
struttal oder unter www.gemeinde-unstruttal.de in der Rubrik 
„Bürgerservice“ und „Formulare“.

Die ausgefüllten Formulare geben Sie einfach 
an uns zurück. Dies können Sie per Post, E-
Mail (steuern@gemeinde-unstruttal.de) oder 
DE-Mail (post@gemeinde-unstruttal.de-mail.de) 
machen.

Wedel
Kämmerin

Anmeldepflicht für Hunde  
in der Gemeinde Unstruttal

Werte Bürgerinnen und Bürger,

immer noch gibt es Hundehalter in der Gemeinde Unstrut-
tal, die ihrer Anmeldepflicht nicht nachkommen. Ich möchte 
Sie darauf hinweisen, dass entsprechend der Hundesteu-
ersatzung der Gemeinde Unstruttal, § 10 - Anzeigepflicht 
- besteht.

Jeder Hund, der älter ist als 4 Monate, ist anmeldepflichtig. 
Sollte der Hundebesitzer seiner Verpflichtung nicht nach-
kommen, droht ihm ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Wedel
Kämmerin

Mitteilungen

Kontaktdaten der Gemeinde Unstruttal

Telefon: 03601/8862661
Fax: 03601/8862678
E-Mail: info@gemeinde-unstruttal.de
De-Mail: post@gemeinde-unstruttal.de-mail.de
Homepage: www.gemeinde-unstruttal.de
eRechnung: https://xrechnung-bdr.de -

Leitweg-ID: 16064071-0001-52

Sprechzeiten des KoBB

in der Zeit vom 18. Februar bis 18. März

Die Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten,
Herrn PHM Müller,

finden am Dienstag, dem 01.03.
am Dienstag, dem 15.03.

jeweils von 16 - 18 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Unstruttal

statt.

Telefonisch ist Herr Müller unter der Tel.-Nr.: 015254872246 
zu erreichen oder Sie wenden sich bei Problemen an die 
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich-Kreis (Brunnenstraße 75, 
99974 Mühlhausen) Tel.-Nr.: 03601 4510.
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Freiwillige Fusion mit den Ortsteilen  Freiwillige Fusion mit den Ortsteilen  
Dörna und Lengefeld der Gemeinde Anrode,  Dörna und Lengefeld der Gemeinde Anrode,  

dem Ortsteil Zaunröden der Gemeinde Dünwald  dem Ortsteil Zaunröden der Gemeinde Dünwald  
sowie den Ortsteilen der Gemeinde Menterodasowie den Ortsteilen der Gemeinde Menteroda

Sehr geehrte Unstruttalerinnen und Unstruttaler,

seit einigen Jahren begleitet uns das Thema der 
Gebietsreform - ob in freiwilliger Neugliederung 
oder Zwangsfusionierung.
Bereits mit Beschluss vom 13. Dezember 2017 
(Drs. 6/4876) hatte sich der Landtag für die 
weitere Stärkung der Gemeinden in Thüringen 
durch eine Neugliederung der überwiegend 
kleinteiligen Gemeindestrukturen ausgespro-
chen und hierbei dem Prinzip der Freiwilligkeit 
ausdrücklich eine hohe Bedeutung eingeräumt.
Die Gemeindestrukturen in Thüringen müssen 
angesichts des demografischen Wandels, der 
zunehmenden Schwierigkeiten bei der Beset-
zung der Stellen im öffentlichen Dienst, der fort-
schreitenden Digitalisierung sowie anderer Her-
ausforderungen weiter gestärkt werden, um ihre 
Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Die Bildung von größeren und leistungsfähigeren 
Strukturen trägt dazu bei, dass die Gemeinden 
in Thüringen dauerhaft über die erforderliche 
Leistungs- und Verwaltungskraft verfügen, um 
die ihnen obliegenden Aufgaben sachgerecht, 
bürgernah, rechtssicher und eigenverantwortlich 
wahrnehmen zu können.
Die Ausgaben der Gemeinden steigen stetig 
aber die Zuweisungen werden nicht entspre-
chend angepasst. Insbesondere die demografi-
sche Entwicklung, verbunden mit den derzeitig 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, zwingt uns, 
Lösungen als Gemeinde zu suchen und zu fin-
den, da sonst eine Zwangsfusionierung droht.

Wir stellten uns wiederholt im Gemeinderat viele 
Fragen, unter anderem:
Wie und in welcher Form können wir zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger handeln? Wol-
len wir unsere Gemeinde und somit die ländli-
chen Strukturen erhalten oder müssen wir uns 
in den nächsten Jahren eingemeinden lassen? 
Welchen Weg wollen wir gehen? Was sind die 
Probleme, die auf uns zukommen? Wir haben 
ausführlich Vor- und Nachteile diskutiert. Im Jahr 
2020 hat der Gemeinderat mit der Beschluss-
nummer 06-69-2020 beschlossen, dass wir als 
Gemeinde eigenständig bleiben wollen. Das 
geht aber nur, wenn wir uns vergrößern und die 
Chance der freiwilligen Fusionen des Freistaats 
Thüringen nutzen.
Viele weitere Fraktions-, Gremien-, und Gemein-
deratssitzungen folgten, bei denen der weitere 
Weg festgelegt wurde. Gespräche und Präsen-
tationen in Anrode, Dünwald und Menteroda 
schlossen sich an. Informationen im Amtsblatt 
wurden veröffentlicht und Artikel in den öffentli-

chen Medien zeigten den Weg auf. Flyer wurden 
erarbeitet und in den entsprechenden Haushal-
ten verteilt.

Zuerst freuten wir uns, dass sich im Jahr 2021 
Dörna und Lengefeld für Unstruttal entschieden 
haben, anschließend auch Zaunröden. Danach 
folgend konnten wir sehr gute und konstruktive 
Gespräche mit der Gemeinde Menteroda auf 
Augenhöhe führen, sodass der Gemeinderat 
Menteroda den Beitritt zu Unstruttal ebenso be-
schlossen hat. Auch darüber sind wir sehr glück-
lich, denn es entsteht nun eine Gemeinde, die 
den Herausforderungen der Zeit angepasster 
ist und somit das Gemeinwohl stärkt. Weiterhin 
werden wir dem Leitbild des Freistaats Thürin-
gen gerechter.

Es wird eine Gemeinde entstehen, die 6.186 
Einwohner und 13 Ortsteile hat sowie 5 Kin-
dergärten und 12 Feuerwehren. Unsere Ge-
meindefläche wird von ca. 44 km² auf ca. 100 
km² anwachsen und unser Gemeinderat wird 
vorübergehend vergrößert. Allerdings wird auch 
unser Schuldenstand durch mitgebrachte Schul-
den aus Anrode und Dünwald wieder steigen, 
den wir perspektivisch aber senken, also tilgen 
können. Eine Fusionsprämie sowie besondere 
Entschuldungshilfen und Strukturbegleithilfen 
werden beantragt, sodass ein finanzielles Plus 
entstehen wird.
Hinter den Schulden stehen allerdings auch Ver-
mögenswerte wie Aktien, Grundstücke, Gebäu-
de oder Waldflächen.

All die genannten Punkte hören sich groß und viel 
an, sind sie auch, aber im Vergleich zu anderen 
Gemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis, in Thürin-
gen und auch zu anderen Bundesländern, ent-
steht eine sinnvolle, voraussichtlich wirtschaftlich 
starke und weiterhin ländlich geprägte Gemeinde.

Der Bürgermeister Michael Hartung hat am 
08.02.2022 alle Verträge mit den beteiligten 
Kommunen unterschrieben und den Neuglie-
derungsantrag beim Thüringer Innenministeri-
um eingereicht. Nun folgen Prüfungen und das 
Gesetz zur Neugliederung nimmt seinen Lauf, 
sodass voraussichtlich im Herbst 2022 das Ge-
setz im Thüringer Landtag verabschiedet wird 
und wir alle einzugliedernden Ortsteile ab dem 
01.01.2023 in Unstruttal begrüßen können.

Michael Hartung
Bürgermeister
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Dachrieden
27.02. um 11 Uhr
13.03. um 11.Uhr
Eigenrode
27.02. um 14:30 Uhr
Horsmar
27.02. um 9.30 Uhr
06.03. um 10 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
Kaisershagen
27.02. um 14 Uhr
Reiser
06.03. um 9.30 Uhr

Sie wünschen eine Andacht anlässlich des Konfirmations- oder 
Ehejubiläums oder am Kranken- bzw. Sterbebett. Dann zögern 
Sie nicht und melden sich bitte im Pfarramt bei Pfarrer Benja-
min Themel.

Dank
Die Kirchengemeinden Ammern, Reiser und Kaisershagen dan-
ken für die gezahlten Gemeindebeiträge aus dem Jahr 2021.

Barrierefrei ins Gotteshaus Ammern
Für viele Menschen sind es nur drei Stufen, für andere ein un-
überwindbares Hindernis.
Die Kirche St. Vitus in Ammern ist dank einer mobilen Rollstuhl-
rampe nun barrierefrei zugänglich. Die Brücken- und Adlerapo-
theke Mühlhausen sowie die Albrecht-Kiesow-Stiftung haben die 
Finanzierung dieses Projektes übernommen und die Metallbau-
firma Schäfer aus Saalfeld die Anfertigung. „Da Inklusion eine 
Herzensangelegenheit für uns ist, war es uns wichtig, hier zu 
unterstützen, sodass alle Menschen, ob mit Behinderung oder 
ohne, an den Gottesdiensten und Veranstaltungen in der Kirche 
Ammern teilnehmen können“, so Oliver Felgner, kaufmännische 
Leitung dieser Apotheken und stellvertretender Stiftungsvor-
stand. „Unsere Kirche versteht sich als ein Ort, der allen Men-
schen offensteht und wir sind als Kirchengemeinde sehr froh, 
dass die steilen Stufen keine Barriere mehr darstellen und somit 
auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit ha-
ben, unsere Kirche selbstständig zu besuchen. Der Gottesdienst 
ist eine Zeit für Begegnungen mit Gott und anderen Menschen 
und Zeit zum Innehalten“, so Pfarrer Benjamin Themel.

von links nach rechts: Oliver Felgner (Brücken- und Adlerapo-
theke, Kiesow-Stiftung), Benjamin Themel (Pfarrer), Carsten 
Reiche (Metallbau Schäfer)

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von unserer Mitarbeiterin und Kollegin

Beate Vockrodt
die am 20. Januar im Alter von 62 Jahren

unerwartet verstorben ist.

Frau Vockrodt war über 30 Jahre für  
unsere Gemeinde Unstruttal tätig.

Wir trauern um eine zuverlässige, stets  
hilfsbereite und freundliche Mitarbeiterin und Kollegin,  

der wir ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie  
und ihren Angehörigen.

Michael Hartung
Bürgermeister

im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie des Gemeinderates der Gemeinde Unstruttal

Geburtstage der Senioren

Allen Jubilaren wünsche ich
auch im Namen des Gemeinderates

der Gemeinde Unstruttal
einen ganz besonderen Tag,

Glück und Zufriedenheit,
vor allem viel Gesundheit
für das neue Lebensjahr!

Ihr Bürgermeister
Michael Hartung

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in unseren Ortsteilen

vom 18. Februar - 18. März

Ammern
Weltgebetstag
04.03. um 17 Uhr in der Pfarre Ammern

Wir tauchen in die Kulturen Englands, Nordirlands und 
Wales ein.

06.03. um 11 Uhr
20.03. um 10 Uhr Gottesdienst für alle Gemeinden des Pfarr-

bereichs, um unsere Organistin Renate Krüger und ihren 
Mann, Pfarrer Tobias Krüger, der oft Vakanz- und Vertre-
tungsdienste übernommen hat, zu verabschieden
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Hinweis über die Verteilung des Amtsblattes
Die Verteilung des Amtsblattes erfolgt über den Verlag LINUS 
WITTICH Medien KG.
Bitte wenden Sie sich, wenn Sie kein Amtsblatt erhalten haben, di-
rekt an folgende Telefonnummer: 03677/20500 bzw. per E-Mail an:

info@wittich-langewiesen.de

Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Exem-
plar bei der Gemeindeverwaltung im Ortsteil Am-
mern, Herrenstraße 43, abzuholen. Online ist un-
ser Amtsblatt auf unserer Homepage (Gemeinde 
Unstruttal - Rubrik Amtsblatt) einzusehen.

Michael Hartung
Bürgermeister

Dachrieder Kriegstote des 19. Jahrhunderts
Teil IV

Heinrich Christoph Brauhardt

(1870 in Beaumont-en-Argonne/ Frankreich gefallen),  
27 Jahre alt

Heinrich Christoph Brauhardt wurde am 17. Dezember 1842 
als einziges Kind vom Zimmermann Georg Wilhelm Brauhardt 
und dessen Ehefrau Martha Catharina geb. Koch in Dachrieden 
geboren. Er erlernte den Beruf eines Maurers und heiratete am 
31. Januar 1869 in Kaisershagen die von dort stammende Anna 
Regina Amalie geb. Grabe. Am 03. April 1869 wurde ihr Sohn 
August Hermann Brauhardt geboren. Am 26. Juli 1870 wurde die 
Tochter Auguste Pauline geboren, die jedoch bereits am 14. Ok-
tober 1870 an Krämpfen starb.

Hintergrund:
Nach den Kriegen 1864 und 1866 provozierte Bismarck mit der 
Emser Depesche die französische Regierung zur Kriegserklä-
rung an Preußen. Es kam zum Deutsch-Französischen Krieg, 
um die Reichseinigung zu vollenden. Die Staaten des Norddeut-
schen Bundes und alle süddeutschen Staaten (Bayern, Baden, 
Württemberg) schlossen sich gemäß den Bündnisverträgen 
Preußen an. Im Juli 1870 wurden alle wehrfähigen Männer ein-
berufen. Die Preußen zogen mit ihren Bundesgenossen ins Feld.
Heinrich Christoph Brauhardt kam nach Erfurt zur 2. Kompagnie 
des 1. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 31.
Er fiel im Gefecht von Beaumont am 30. August 1870 durch Kopf-
schuss und wurde angeblich auf dem dortigen Friedhof beerdigt.

Friedhof Beaumont  Foto: Florian Kreuter

In der Regimentschronik wurden die Ereignisse so beschrieben:
„… und dirigierten das Bataillon in den Chausseebogen südlich 
Beaumont, wo eine stärkere Abteilung, …, sichtbar wurde und 
das Feuer aufgenommen hatte, sobald die Schützen die Höhe 
überschritten. Dies Infanteriefeuer hatte mehr Verluste zur Folge 
wie das der Artillerie.

von links nach rechts: Carsten Reiche (Metallbau Schäfer), 
Benjamin Themel (Pfarrer), Oliver Felgner (Brücken- und 
Adlerapotheke, Kiesow-Stiftung)

Pfarrer Benjamin Themel

Für Dachrieden und Horsmar ist Pfarrerin Juliane Themel zu-
ständig. Erreichbar ist sie telefonisch unter 03601/4087852 oder 
per E-mail unter juliane.themel@ekmd.de.
Für die Orte Ammern, Kaisershagen und Reiser ist Pfarrer 
Benjamin Themel zuständig. Erreichbar ist er telefonisch unter 
03601/4087850 oder per E-Mail unter benjamin.themel@ekmd.
de
Für Eigenrode ist das Ev. Pfarramt Rüdigershagen, Tel. 
036076/59764, E-mail: ev.pfarramt-ruedigershagen@t-online.de 
oder connyhartmann@gmx.de zuständig.

Veranstaltungen

Übersicht der Veranstaltungen  
der einzelnen Vereine

für die Zeit vom 18. Februar - 18. März

Februar
26.02. ab 14.30 Uhr (vorbehaltlich der Coronaverordnungen)

Faschings-Umzug des ACC e. V.
März
05.03. um 17.00 Uhr (vorbehaltlich der Coronaverordnungen)

Jahreshauptversammlung des
Geselligkeitsvereins „Eigenröder Meisen“

Redaktionsschluss  
für das Amtsblatt

Abgabe der Artikel:   03.03.2022
nächster Erscheinungstermin des Amtsblattes:   18.03.2022
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Neubau der Ortsumgehung B 247n  
bei Reiser (Teil 1)

Der Neubau der Ortsumge-
hungsstraße (OU) Bundes-
straße 247n (n = Neubau) geht 
in der Gemeinde Unstruttal, 
OT Reiser voran. Die DEGES 
GmbH, Deutsche Einheit Fern-
straßenplanungs- und -bau 
GmbH Berlin, hat Aufträge zur 
Planung, Ausschreibung und 
den Bau der Neu- und Aus-
bauabschnitte vergeben. Mit 
der Errichtung einer durchgän-
gigen leistungsfähigen Bun-
desstraßenverbindung zwi-
schen Leinefelde-Worbis (A 
38) und der Landeshauptstadt 
Erfurt (A 4/A 71) soll die Regi-
on im Nordwesten Thüringens 
besser angebunden und ihre 
wirtschaftlichen Standortquali-
täten gestärkt werden.
Dabei soll der Neubauab-
schnitt Mühlhausen bis Bad 
Langensalza einschließlich 
der OU Mühlhausen/Hönge-
da und OU Großengottern/
Schönstedt in Form einer 
Öffentlich-Privaten Partner-
schaft (ÖPP-Projekt) realisiert 

werden. Bereits weiter fortgeschritten ist bisher die Trasse der OU 
Kallmerode, im Eichsfeld, Richtung Leinefelde-Worbis.
Nach dem Abschluss der vorangegangenen archäologischen 
Grabungen u.a. bei Reiser (Quelle 2 + 3) haben weitere bauvor-
bereitende Arbeiten im Herbst 2021 begonnen. Dazu gehören Ro-
dungsarbeiten entlang der künftigen Trassenführung im Abschnitt 
bei Reiser und bei Schröterode (zwischen Mühlhausen und Win-
deberg).
Parallel laufen Baugrunduntersuchungen und die Realisierung der 
Brückenbauwerke.
Bei Reiser ist das Brückenbauwerk BW 304 A geplant, als Brücke 
über die Unstrut, die L 2040 und über den Mühlgraben. Das BW 
304 A wird 158,40 m lang, ca. 4,50 m in der lichten Höhe (LH) und 
die nutzbare Breite (NBr) beträgt 11,50 m. An dem BW 304 A sind 
Schutzwände geplant, z. Bsp. als Vogel- und Fledermausüberflug-
schutzwände.

Firma Geotechnik bei der Drucksondierung des Baugrundes; 
eine Firma aus Heiligenstadt, am 12. Oktober 2021, hier bei 
Höngeda Foto: Klaus Eisenacher

Quellen:
1. Projekte DEGES unter:

www.deges.de/projekte/projekt/b-247-...
2. Vortrag „Archäologie B 247n“,

Dr. Chr. Tannhäuser am 15.09.2021.
3. Amtsblatt 12/2020, Eisenacher/Kastner in

„Reiser und die Römer“

Klaus Eisenacher (Mühlhausen) und
Hermann Paul Kastner (Reiser)

Beaumont-en-Argonne Foto: Florian Kreuter

Heimatverein Dachrieden und
Florian Kreuter, München und Gotha

Jahreshauptversammlung  
des Geselligkeitsvereins

Vorbehaltlich der bis dahin  
geltenden Coronaverordnungen findet

am Samstag, dem 5. März 2022

die Jahreshauptversammlung des Geselligkeitsvereins
„Eigenröder Meisen“ e.V. statt.

Beginn ist um 17.00 Uhr im Bürgerhaus.

Tagesordnung:
Begrüßung durch den Vorsitzenden
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vereinsvorsitzenden
3. Bericht des Kassenwartes
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Termine zu Veranstaltungen 2022/23
7. Anfrage und Diskussionen

Alle aktiven und passiven Karnevalsmitglieder, sowie Kir-
mesburschen und Kirmesmädchen sind dazu recht herzlich 
eingeladen.

Die Versammlung findet unter den aktuell geltenden Bedin-
gungen der Corona- Verordnungen in den Räumlichkeiten 
des Bürgerhauses statt.

Andreas Frey
Vereinsvorsitzender

Das Reisersche Schützenwesen - Aufruf

Der Artikel zum Reiserschen Schützenwesen wird später fort-
gesetzt. Zum Schützenwesen und der Historie von Vereinen 
werden die Leser gebeten, Bilder oder Beiträge beizutragen.

Bitte diese an Herrn Hermann Paul Kastner übermitteln, bzw. 
zu Absprachen die Telefon-Nr.: (03601) 445988 nutzen.

Klaus Eisenacher (Mühlhausen) und
Hermann Paul Kastner (Reiser)

Rodungsarbeiten an der Un-
strut bei Reiser am 30.11.2021 
Foto: Klaus Eisenacher


